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Vollzug

Quellredaktion Niedersachsen
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Freigabestatus Bibliothek fachlich freigegeben (silber)
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Leistungsgruppierung Krankenversicherung (134)

Verrichtungskennung Finanzierung (174)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Krankheit (1130200)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein
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Fachlich freigegeben am 12.01.2021

Fachlich freigegen durch Niedersächsisches Ministerium Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__39.html

Teaser Als Versicherte haben Sie Anspruch auf
Krankenhausbehandlung. Die Behandlung wird dabei
vollstationär durchgeführt, wenn das Behandlungsziel
durch teil-, vor- oder nachstationäre oder ambulante
Behandlung einschließlich häuslicher Krankenpflege
nicht erreicht werden kann.

Volltext Versicherte haben Anspruch auf Behandlung in einem
zugelassenen Krankenhaus. Die Leistung umfasst
insbesondere ärztliche Behandlung, Krankenpflege,
Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie
Unterkunft und Verpflegung. Zur
Krankenhausbehandlung gehört auch ein
Entlassmanagement, um Sie nach der
Krankenhausentlassung bei der Sicherstellung der
weiteren Versorgung zu unterstützen. Dazu können
Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte
Arzneimittel und für einen Zeitraum von bis zu sieben
Tagen unter anderem Verband-, Heil- und Hilfsmittel
und häusliche Krankenpflege verordnen sowie die
Arbeitsunfähigkeit feststellen.

Erforderliche Unterlagen Liegt kein Notfall vor, brauchen Sie eine
Krankenhauseinweisung von Ihrer behandelnden
Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt (Haus- oder
Facharzt), um in ein Krankenhaus aufgenommen zu
werden.

Voraussetzungen Bei der stationären Krankenhausbehandlung gilt der
Grundsatz „ambulant vor stationär“. Versicherte haben
somit nur Anspruch auf vollstationäre Behandlung in
einem zugelassenen Krankenhaus, wenn das
Behandlungsziel durch teil-, vor- oder nachstationäre
oder ambulante Behandlung einschließlich häuslicher
Krankenpflege nicht erreicht werden kann.

Kosten Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
zahlen vom Beginn der vollstationären
Krankenhausbehandlung an innerhalb eines
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Kalenderjahres für längstens 28 Tage je Kalendertag 10
Euro an das Krankenhaus. Wählen Versicherte ohne
zwingenden Grund ein anderes als ein in der ärztlichen
Einweisung genanntes Krankenhaus, können ihnen
zudem die Mehrkosten ganz oder teilweise auferlegt
werden.

Verfahrensablauf Ob eine Krankenhausbehandlung notwendig ist,
besprechen Sie mit Ihrer behandelnden Ärztin oder
Ihrem behandelnden Arzt. Das kann sowohl die
Hausärztin oder der Hausarzt sein als auch eine
Fachärztin oder ein Facharzt. Liegt kein Notfall vor,
brauchen Sie eine Krankenhauseinweisung von Ihrer
behandelnden Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt
(Haus- oder Facharzt), um in ein Krankenhaus
aufgenommen zu werden. Um ein Krankenhaus
aufzusuchen, müssen Sie sich in aller Regel nicht
vorher mit Ihrer Krankenkasse in Verbindung setzen.

Bearbeitungsdauer

Frist keine

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf Lehnt die Krankenkasse die Leistung ab, kann dagegen
Widerspruch eingelegt werden. Wird dem Widerspruch
nicht abgeholfen, können Sie dagegen vor dem
Sozialgericht klagen.

Kurztext • Die Krankenhausbehandlung wird vollstationär,
stationsäquivalent, teilstationär, vor- und
nachstationär sowie ambulant erbracht
• Versicherte haben Anspruch auf vollstationäre oder
stationsäquivalente Behandlung, wenn das
Behandlungsziel nicht durch teilstationäre, vor- und
nachstationäre oder ambulante Behandlung
einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht
werden kann.
• Die Krankenhausbehandlung umfasst alle Leistungen,
die im Einzelfall nach Art und Schwere der Krankheit
für die medizinische Versorgung der Versicherten im
Krankenhaus notwendig sind, insbesondere ärztliche
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Behandlung, Krankenpflege, Versorgung mit Arznei-,
Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung.
• Die akutstationäre Behandlung umfasst auch die im
Einzelfall erforderlichen und zum frühestmöglichen
Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur
Frührehabilitation.
• Die stationsäquivalente Behandlung umfasst eine
psychiatrische Behandlung im häuslichen Umfeld
durch mobile ärztlich geleitete multiprofessionelle
Behandlungsteams.
• Zur Krankenhausbehandlung gehört auch eine
qualifizierte ärztliche Einschätzung des
Beatmungsstatus im Laufe der Behandlung und vor
der Verlegung oder Entlassung von
Beatmungspatienten.
• Die Krankenhausbehandlung umfasst auch ein
Entlassmanagement.

Ansprechpunkt Gesetzliche Krankenkassen

Zuständige Stelle Die Zuständigkeit liegt bei Ihrer Krankenkasse.

Formulare Liegt kein Notfall vor, brauchen Sie eine
Krankenhauseinweisung von Ihrer behandelnden
Ärztin oder Ihrem behandelnden Arzt (Haus- oder
Facharzt), um in ein Krankenhaus aufgenommen zu
werden.

Ursprungsportal Hospital treatment, Krankenhausbehandlung

Krankenhausbehandlung Heruntergeladen am
99134015174000, 99134015174000 28.06.2025 4


